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Aufgaben und Inhalt des Umweltberichtes 
 
Die Änderung des Baugesetzbuches vom 04.05.2017 (BGBL I, S.2414) setzt die europäische 
Richtlinie 2014/52/EU um. Im Zuge dieser Überarbeitung w urde die Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und 
den §§ 2a und 4c BauGB) erw eitert. 
 
Es ist grundsätzlich für alle Bauleitpläne eine Umw eltprüfung durchzuführen (Ausnahme: § 13 
BauGB, § 13 a BauGB und § 13 b BauGB sow ie § 34 Abs. 4 BauGB und § 35 Abs. 6 BauGB). 
Der Umw eltbericht ist das zentrale Dokument der Umw eltprüfung, das die Grundlage für die Betei-
ligung der Öffentlichkeit sow ie die Einbindung der Behörden und Träger sonstiger öffentlicher Be-
lange bildet und so eine sachgerechte Abw ägung der Umw eltbelange durch die Gemeinde ermög-
licht. 
 
Die Umw eltprüfung ist mit dem Umw eltbericht in das Bauleitplanverfahren eingebunden. Zu Beginn 
sind der Untersuchungsumfang und der Detaillierungsgrad bezüglich der verschiedenen Schutzgü-
ter, auch ihre Wechselw irkungen untereinander, unter Abstimmung mit den Fachbehörden und 
Trägern sonstiger öffentlicher Belange (sog. Scoping), von der Gemeinde festzulegen.  
 
Die Grundlage für den Inhalt des Umw eltberichtes ist die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a 
und 4c BauGB. Der Umw eltbericht stellt im Wesentlichen den Bestand und die möglichen Umw elt-
ausw irkungen durch den Bau und den Betrieb der geplanten Vorhaben dar. 
Bei der Bew ertung der Ausw irkungen müssen die Möglichkeiten der Vermeidung, der Verringerung 
und des Ausgleichs durch entsprechende Maßnahmen aufgezeigt w erden. Hierzu ist auch die po-
tentielle Entw icklung des Gebietes ohne Planung zu bew erten und mögliche Planungsalternativen 
zu klären. Der Umw eltbericht ist am Ende nochmals allgemeinverständlich zusammenzufassen.  
 
Der Umw eltbericht ist ein Teil der Begründung des Bauleitplanverfahrens und nimmt daher am 
Bauleitplanverfahren teil. 
 
 
1. Einleitung 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bauleitplans 

Mit der Ausw eisung eines Allgemeinen Wohnbaugebietes gemäß § 4 BauNVO 1990 nördlich des 
bestehenden Wohnbaugebiets „Langäcker“ plant der Markt Geiselw ind, die Ermöglichung der Er-
richtung w eiterer Wohngebäude im Ortsbereich von Geiselw ind.  
 
Der Markt Geiselw ind unterstützt mit der Ausw eisung dieser Bauflächen attraktive Möglichkeiten 
zur Schaffung eines Eigenheimes für junge Familien direkt in der Gemarkung Geiselw ind. Die 
Bauw erber für diese nördliche Erw eiterung des bestehenden Baugebietes „Langäcker“ sind einer-
seits aus der heimischen Bevölkerung. Andererseits sieht sich der Markt Geiselw ind, aufgrund der 
in Kürze beginnenden großen Anzahl neuer Arbeitnehmer im Inno Park Geiselw ind, in der Pflicht 
Möglichkeiten für den Zuzug von mehreren Familien zu ermöglichen.  
 
Im w irksamen Flächennutzungsplan des Marktes Geiselw ind ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landw irtschaft ausgew iesen und w ird als solche genutzt. Daher erfolgt eine Änderung des 
w irksamen Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren.  
 
Wohnbauflächen sind im Markt Geiselw ind im benötigten Umfang derzeit nicht mehr verfügbar. 
Der Bedarf hiernach w urde an die Marktgemeinde mehrfach herangetragen. Durch die bedarfsge-
rechte Ausw eisung einer neuen w ohnbaulichen Fläche, kann die Ansiedlung junger Familien, die 
zu einem erheblichen Teil als Neubürger im Zuge der Neuansiedlung eines Weltmarktführers im 
Sportartikelbereich im Inno Park Geiselw ind gerade erfolgt, realisiert w erden. Die geplante Ge-
samtgröße der Erw eiterung der Wohnbauflächen beträgt ca. 3,2 ha. 
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Die Erw eiterung der Wohnbauflächen an diesem Standort ist aufgrund der Nähe zum Ortskern von 
Geiselw ind sow ie der vorhandenen Infrastruktur und schon bestehenden Wohnbebauung in direk-
ter Nachbarschaft ideal.  
 

1.2 Zutreffende Fachgesetze und -pläne mit Umweltschutzzielen 

(Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes) 

 
Die Umw eltprüfung erfolgt durch den Markt Geiselw ind auf der Grundlage der Regionalplanung, 
der 15. Flächennutzungsplanänderung, der ASK-Daten und der örtlich vorhandenen Nutzungssitu-
ation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Bayernatlas Plus (© 2019 Bayerische Vermessungsverwaltung), Tatsächliche Nutzung, 

         bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH am 30.04.2019 
 
Legende: gelb: Landwirtschaft/Ackerland (im Geltungsbereich) 

grün: Landwirtschaft/Grünland 
dunkelgrün: Wald 
weiß: Unkultivierte Fläche, Weg 
rose: Wohnbaufläche  
grau / zartl i la: Industrie- und Gewerbefläche,  
blau: Fließgewässer – Graben, nicht dauerhaft wasserführend 
Fläche innerhalb der roten Strichlinie: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Langäcker II“ 
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Weiter w ird auf die zu erw artenden Ausw irkungen des Bebauungsplanes auf Natur und Umw elt 
eingegangen. 
 
Darstellung der einschlägigen Fachgesetze, Fachpläne, festgelegten umw eltrelevanten Ziele und 
ihre Berücksichtigung: 
Sämtliche allgemeine gesetzliche Grundlage, w ie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetzge-
bung, die Wasser- sow ie die Immissionsgesetzgebung sind berücksichtigt.  
 
Die Erstellung eines Bauleitplanes ist ein Prozess, in dem umw eltrelevante Belange ermittelt und 
berücksichtigt w erden bzw . Maßnahmen aufgestellt w erden, um erhebliche Beeinträchtigungen zu 
vermeiden. Durch die Beteiligung der Öffentlichkeit, sow ie durch die Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange w erden w eitere relevante Ziele und Belange ermittelt und gemäß Ab-
w ägungsergebnis in die Planung aufgenommen. Somit w erden sow ohl fachliche Kompetenzen 
zusammengeführt, als auch subjektive Meinungen berücksichtigt. 
Weiterhin w urden Daten der relevanten Schutzgüter über den Bayernatlas Plus abgefragt. Folgen-
de Themenkarten w erden berücksichtigt: 
 

- Regionalplanung in Bayern 
- Schutzgebiete des Naturschutzes 
- Biotopkartierung Bayern 
- Wasserschutzgebiete 
- Denkmaldaten (BLfD) 
- Freizeitw ege (BVV) 
- Naturgefahren, Georisiken, Hochw asser 

 

 
Abbildung 2: Bayernatlas Plus (© 2019 Bayerische Vermessungsverwaltung), Abfrage der o.g. Themenkar-
ten, bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH, 30.04.2019 
 
 

Lage des Plangebietes 
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Ergebnis der Datenabfrage: 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches: 
Das Plangebiet liegt im Naturpark Steigerw ald. 
Es handelt sich um ein nicht überschw emmungsgefährdetes Gebiet. 
 
Umgebung des Geltungsbereiches 
Das Plangebiet liegt w estlich, in ca. 130 m Entfernung zum Landschaftsschutzgebiet LSG-
00569.01. Das nächstgelegene kartierte Biotop mit der Nummer 6228-1095-005 befindet sich 270 
m östlich, entlang der Fütterseer Straße. 
Am östlichen Rand der 15. Flächennutzungsplanänderung verläuft ein Fernw anderw eg. Dieser ist 
der Zubringer zum Steigerw ald-Panoramaw eg (Geiselw ind). 
 
Weiterhin w urde folgende Themenkarte abgefragt: 

- Lärm an Hauptverkehrsstraßen 
Es liegen innerhalb des Geltungsbereiches Lärmpegel von 61 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der 
Nacht vor. 
 
Alle w eiteren abgefragten Belange, liegen nicht im näheren Umfeld der Planung. Somit gibt es 
keine Berührungspunkte, die negative Ausw irkungen bew irken könnten. 
 
Die Abfrage des ABSP-View er ergibt, dass angrenzend an die geplante Erw eiterungsfläche keine 
regional bedeutsamen Flächen liegen.  
 

 
Abbildung 3: ABSP-Abfrage, bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH, 30.04.2019 
 
Legende: gelbe Flächendarstellung: regional bedeutsam 
     graue Flächendarstellung: lokal bedeutsam 
 
 
 
 

Lage des Plangebietes 
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Darstellung inkl. Schw erpunktgebiete: 
 

 
Abbildung 4: ABSP-Abfrage Schwerpunktgebiete, bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH, 30.04.2019 
 
Die Erw eiterungsfläche „Langäcker II“ der bestehenden Wohnbaufläche „Langäcker“ liegt in kei-
nem Schw erpunktgebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lage des Plangebietes 
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Ziele Trockenstandorte: 

 
Abbildung 5: ABSP-Abfrage Ziele Trockenstandorte und Legende (unten),  

        bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH, 30.04.2019 

 
 
Ausw ertung: Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, der als überregionaler Entw icklungs-
schw erpunkt bzw . Verbundachse für Trockenstandorte gekennzeichnet ist.  
  

Lage des Plangebietes 
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Ziele Feuchtgebiete:  

 
Abbildung 6: ABSP-Abfrage Ziele Feuchtgebiete und Legende (unten), bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH, 30.04.2019 

 
Ausw ertung: In der südlichen Ortslage von Geiselw ind sind als regionaler Entw icklungsschw er-
punkt bzw . Verbundachse der Erhalt und die Optimierung von Bachtälern mit hochw ertigen 
Feuchtw iesenkomplexen dargestellt. Die Fortführung von Optimierungsmaßnahmen in den Weiß-

Lage des Plangebietes 
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storch – Nahrungsgebieten überlagern die Wohnbauflächen von Geiselw ind nur am Rande. Hierfür 
relevante Grünlandnutzungen oder Vernässungsbereiche bestehen im Planungsbereich und des-
sen näheren Umfeld nicht. 
 
Ziele Gew ässer: 

 
Abbildung 7: ABSP-Abfrage Ziele Gewässer und Legende (unten), bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH, 30.04.2019 

 
 
 

Lage des Plangebietes 
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Ausw ertung: Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines Bereiches, der naturschutzfachlich be-
deutsame Gew ässer oder Regionale Entw icklungsschw erpunkte bzw. Verbundachsen diesbezüg-
lich darstellt.  
 
Einen Landschaftsplan gibt es für den Markt Geiselw ind nicht. 
 
 
2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 
 
Die Beurteilung der Umw eltausw irkungen erfolgt verbal argumentativ. Es w erden drei Wertigkeiten 
unterschieden. Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bew ertung der Erheblichkeit ist, 
insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von 
Ausw irkungen ein w ichtiger Indikator.  
 
Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Ausw irkungen w ird grundsätzlich hoch eingestuft. Darüber 
hinaus w erden im Hinblick auf die Bew ertung der Schutzgüter Klima / Luft und Mensch die ein-
schlägigen Regelw erke herangezogen. 
 

2.1 Bestandsaufnahme derzeitiger Umweltzustand und Prognose Nichtdurchführung der 
Planung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst hauptsächlich intensiv landw irtschaftlich ge-
nutzte Flächen. Von Norden nach Süden w ird das Plangebiet von einem naturfernen Graben 
durchzogen, der mit vier Großsträuchern bzw . Kleinbäumen bestanden ist. 
Im Süden w ird der Geltungsbereich durch das bestehende Wohnbaugebiet „Langäcker“ begrenzt. 
Im Westen grenzt das Plangebiet an landw irtschaftlich genutzte Flächen an, die mit schnellw üch-
sigen Bäumen bepflanzt sind. 
Nördlich des Geltungsbereiches befinden sich intensiv landw irtschaftlich genutzte Flächen und 
nordöstlich eine Sonderbaufläche mit der Zw eckbestimmung Freizeit. 
Daran schließen sich südlich, also östlich vom Planungsbereich gew erbliche Bauflächen und die 
Sportanalgen des TSV Geiselw ind an. 
 
Die Umw eltmerkmale der im Geltungsbereich liegenden Flächen, als auch der unmittelbar angren-
zenden Flächen im Westen und Norden, sind nicht als besonders hochw ertig oder als einzigartig 
einzustufen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dort aus diesem Grund nicht zu erw arten. Eine 
nähere Betrachtung  erfolgt in den folgenden Kapiteln und in den zum Bebauungsplan dazugehö-
rigen Anlagen.  
 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Fläche w eiterhin intensiv 
ackerbaulich genutzt w ird. Welche Entw icklung eintreten w ird, kann derzeit nicht vorausgesagt 
w erden. Gleichzeitig w ürde aber die Nachfrage nach Wohnbauland nicht gedeckt w erden. An an-
derer Stelle w äre eine Ausw eisung mit einem deutlich höheren Erschließungsaufw and, einer Zer-
schneidung bzw . einer höheren Beeinträchtigung der Landschaft und sehr w ahrscheinlich mit einer 
stärkeren Beeinträchtigung des Schutzgutes Luft verbunden, da die Nähe des geplanten Bauge-
bietes den Ortskern von Geiselw ind optimal zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar macht. Nahe-
zu alle anderen Standorte bedingen eine w eitaus stärkere Belastung der Umw elt durch dann ent-
stehende Kraftfahrzeugbew egungen. 
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

2.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Die innerhalb des Geltungsbereichs liegende Fläche w ird intensiv ackerbaulich genutzt. Es quert 
ein nicht dauerhaft w asserführender Graben von Nord nach Süd. Dessen Sohle ist mit Wasser-
bausteinen belegt und somit naturfern.  
Abrissarbeiten von Gebäuden sind nicht erforderlich, da keine im Geltungsbereich vorhanden sind.  
Das Entfernen der o.g. Wasserbausteine in Kombination mit einer naturnahen Gestaltung ist aus 
faunistischer Sicht zu begrüßen. 
  
Durch die Nutzung als Bauland w ird allerdings Vegetationsfläche und somit Pflanzen und Lebens-
raum dauerhaft zerstört. Hierbei handelt es sich um monotone Ackerpflanzungen, die keinen ho-
hen ökologischen Wert haben. Zum Schutz saP-relevanter Tierarten und der Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG w erden im Bebauungsplan entsprechende Festsetzun-
gen getroffen, die nach Rechtskraft für jedermann verbindlich sind. Die betroffenen Tierarten sind 
im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes im speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
ermittelt w orden, sow ie die erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. 
Die festgesetzten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind sow ohl auf die Bau- als auch die 
Betriebsphase abgestimmt.  
 
Mit folgenden Arten ist im Plangebiet zu rechnen: 

- Bodenbrüter (Feldlerche, Wachtel, Goldammer, Ortolan, Rebhuhn 
- Freibrüter (Neuntöter, Dorngrasmücke, Klappergrasmücke) 

 
Durch die Festsetzung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen w erden Verbotstatbestän-
den gemäß § 44 BNatSchG nicht ausgelöst.  
 
Während der Bauphase kommt es zu Staub- und Lärmentw icklung. Hierdurch können grundsätz-
lich Tiere gestört und vergrämt w erden. Die Bauphase f indet allerdings nur temporär statt und ist in 
einem gew issen Zeitfenster abgeschlossen. Dies ist bei der Einstufung der Ausw irkungen bzgl. 
ihrer Erheblichkeit neben den artenschutzrechtlichen Festsetzungen begünstigend berücksichtigt. 
Weiterhin treten o.g. Beeinträchtigungen auch bereits durch die intensive landw irtschaftliche Be-
w irtschaftung zeitw eise auf.  
 
Betriebsphase  
 
Durch die Erw eiterung des Wohnbaugebietes „Langäcker“ ist davon auszugehen, dass dauerhaft 
Lebensraum, insbesondere von Ackervögeln, zerstört w ird. Dies bedingt, dass insbesondere stö-
rungsempfindliche Arten verdrängt w erden. Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 3,2 ha.   
Eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Arten ist durch die im Bebauungsplan festgesetz-
ten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen.  
 
Es ist klar, dass durch die Wohnbebauung und die damit einhergehende Versiegelung das Grün-
volumen gegenüber der ackerbaulichen Anbausituation zurückgeht. Die baubedingte Ausgleich-
sermittlung zeigt auf, dass im Geltungsbereich 0,38 ha aufgew ertet w erden kann und 0,86 ha ex-
tern zu erbringen sind, um negative Ausw irkungen zu minimieren. Aus artenschutzrechtlichen 
Gründen ist der externe Ausgleich z.B. als Blühstreifen zu erbringen, um den betroffenen Feldvö-
geln andernorts auf der Gemarkung hochw ertigen Lebensraum bereitzustellen. 
 
Durch die Festsetzung autochthoner Gehölze und Ansaaten gelingt es die Artenvielfalt, zumindest 
in Bezug auf die vorkommenden Pflanzenarten, gegenüber der Ausgangssituation sogar deutlich 
zu erhöhen. Hierzu trägt auch der ca. 20 bis 35 m Breite öffentliche Grünstreifen mit naturnahem 
Regenrückhaltebecken und Graben innerhalb des Wohnbaugebietes bei. 
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Wirkungsgefüge 
 
Tiere und Pflanzen sind w ichtiger Bestandteil des Ökosystems. Durch die enge Verzahnung der 
Funktionen des Naturhaushalts untereinander sind die Wirkungen zu betrachten. Die Reduzierung 
der Vegetation und die dadurch verringerte Transpirationsleistung w erden negative Ausw irkungen 
auf den Wasserkreislauf und das Klima haben. Da Feldpflanzen ein geringeres Grünvolumen als 
beispielsw eise Wälder aufw eisen und somit eine geringere Transpirationsrate haben, sind die Be-
einträchtigungen nicht als hoch einzustufen. Durch die Festsetzung autochthoner Gehölzpflanzun-
gen w erden diese negativen Ausw irkungen reduziert. Der ca. 20 bis 35 m Breite öffentliche Grün-
streifen mit naturnahem Regenrückhaltebecken und Graben innerhalb des Wohnbaugebietes trägt 
ebenfalls hierzu bei. 
 
Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 
 
Der Anbau und somit die Erzeugung von landw irtschaftlichen Anbauprodukten w ird innerhalb des 
Plangebietes durch die geplante Nutzung als Baufläche dauerhaft zerstört. Eine landw irtschaftliche 
Nutzung ist auf dieser Fläche in Zukunft nicht mehr möglich. Landw irtschaftliche Nutzpflanzen 
können hier nicht mehr gedeihen. Das Plangebiet ist f lächig betrachtet, als klein bis mittelgroß an-
zusehen.  
Störungen von Boden- und Freibrütern w erden durch Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-
rung die im Bebauungsplan festgesetzt sind ausgeschlossen. Weiterhin sind die betroffenen Tiere 
aufgrund ihrer Mobilität nicht zw ingend an die vorliegende Fläche gebunden. Deren Lebensraum 
erstreckt sich auch über die umliegenden landw irtschaftlichen Strukturen. Dennoch verlieren ins-
besondere Tierarten der Äcker und Felder unw iederbringlich einen Teil Ihres Lebensraumes. Als 
Ausgleich w ird daher die Anlage eines Blühstreifens innerhalb der Gemarkung Geiselw indes fest-
gesetzt. In der Marktgemeinde Geiselw ind gibt es 2163 ha landw irtschaftliche Fläche. Mit 44,4 % 
ist diese Nutzungsart die Häufigste. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2016.1 Die Inanspruch-
nahme von ca. 3,2 ha w eiterer Ackerfläche plus 0,86 ha Ausgleichsfläche macht einen Anteil von 
ca. 0,19 % der landw irtschaftlich genutzten Fläche aus. Als Bodenart f indet sich hauptsächlich 
(schw ach) lehmiger Sand / schluff iger Sand mit Bodenbonitäten mit geringer Ertragsfähigkeit2 (SI 4 
V 32/30, SI 5 V 28/27, IS 5 V 36/34)3. Insgesamt betrachtet, kann nicht von einer hohen Beein-
trächtigung für die Landw irtschaft ausgegangen w erden.  
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist in der Ge-
samtbetrachtung unter Berücksichtigung von festzusetzenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen als mittel zu w erten. 
 
 
2.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden 

 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Während der Bauphase w ird eine größere Fläche beansprucht als nach Beendigung der Bauarbei-
ten, da Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen benötigt w erden, die temporär verdichtet bzw . 
versiegelt w erden. Es ist festgesetzt, dass diese vollständig innerhalb des Geltungsbereiches an-
zulegen sind, um die Umgebung zu schützen. Als w eitere Vermeidungsmaßnahme ist das Baufeld 
auf die technisch unbedingt erforderliche Fläche zu beschränken. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind dann auszuschließen. 

                                                 
1 Statistik kommunal 2017, Bayerisches Landesamt für Statistik, S.13 
2 Das Schutzgut Boden in der Planung, LFU, S.18 
3 Bayernatlas Plus, Datenabfrage Bodenschätzung BVV, 30.04.2019 
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Betriebsphase  
 
Für den Betrieb w ohnbaulich genutzter Flächen sind gew isse Versiegelungen zum Bau von Ge-
bäuden und Erschließungsflächen erforderlich, die allerdings auf das nutzungsbedingte Mindest-
maß zu beschränken sind. Für die Erschließung des neuen Baugebietes sind nur w enige zusätzli-
che öffentliche Erschließungsflächen erforderlich, da an die bestehenden Anbindungen und Struk-
turen der Friedrichstraße und des bestehenden Wohnbaugebietes angeschlossen w erden kann, 
sodass mit dem Schutzgut Boden sparsam umgegangen w ird und der Flächenverbrauch gering 
gehalten w ird. 
Zum Schutz des Mutterbodens sind entsprechende Festsetzungen bzw . Hinw eise im Bebauungs-
plan enthalten.  
Die GRZ ist durch die BauNVO auf einen Wert von maximal 0,4 beschränkt. Eine Entsiegelung, als 
Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff  und die Bodenversiegelung innerhalb der Marktgemeinde 
Geiselw ind ist leider nicht möglich. Insgesamt orientiert sich die Planung an dem an den Markt 
Geiselw ind herangetragenen und absehbaren Bedarf, w odurch die vorauszusetzende Bedarfsori-
entierung gegeben ist. 
 
Wirkungsgefüge 
 
Bodenfunktionen sind für den natürlichen Kreislauf relevant. Durch Versiegelung bzw . Teilversie-
gelung w erden diese Funktionen zerstört und w eitgehend unterbunden. Deshalb sind Maßnahmen 
im Bereich der anderen Schutzgüter erforderlich, die den Verlust der Bodenfunktionen abmildern. 
Insbesondere das Schutzgut Wasser w ird durch einen hohen Oberflächenw asserabfluss aufgrund 
der Versiegelung beeinträchtigt. Deshalb ist auf privater und öffentlicher Grünfläche ein Mindest-
maß an Grünvolumen festgesetzt, sodass Schadstoffbindungen oder die Aufnahme der Oberflä-
chenw asser durch die Pflanzen teilw eise übernommen w erden. Oberirdische Regenrückhaltemaß-
nahmen sind ebenfalls eingeplant. 
 
Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 
 
Durch die Inanspruchnahme von Boden als Bauland w erden die Bodenfunktionen, w ie zuvor be-
schrieben, dauerhaft zerstört. Durch den Flächenverbrauch steht der Boden als landw irtschaftliche 
Nutzfläche künftigen Generationen nicht mehr zur Verfügung. Insgesamt w erden 0,19% der land-
w irtschaftlichen Fläche des Marktes Geiselw ind beansprucht. Demgegenüber steht klar das öffent-
liche Interesse bis zu 33 neue Wohnbaugrundstücke für die Marktgemeinde zu schaffen.  
 
Es handelt sich bei den vorliegenden Bodenstrukturen um einen Ackerboden mit geringer Ertrags-
fähigkeit. Die Bodenschätzungskarte im Bayernatlas Plus zeigt folgende Eigenschaften / Wertzah-
len: (Schw ach) lehmiger Sand / schluff iger Sand mit Bodenbonitäten mit geringer Ertragsfähigkeit4 
(SI 4 V 32/30, SI 5 V 28/27, IS 5 V 36/34) 
 
Die Bodenausgangsgesteinskarte stellt die Gruppe der „Ton-, Schluff-, Mergel-, Sand- und Dolo-
mitstein[e], Kalkstein[e]“, innerhalb des Geltungsbereiches dar. Die Geologische Karte beschreibt 
das Gestein, w ie folgt: 
„Sandstein-Tonstein-Wechselfolge mit Dolomitsteinlagen; nach SE zunehmend Sandstein mit 
Chalcedonlagen“, als geologische Haupteinheit zählt die Fläche des Geltungsbereiches zum 
Sandsteinkeuper (ohne Feuerletten). 
 
Die Übersichtsbodenkarte zeigt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes drei verschiedene 
Böden: 

                                                 
4 Das Schutzgut Boden in der Planung, LFU, S.18 
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444b Fast ausschließlich Braunerde (pseudovergleyt), unter Wald selten podsolig aus (grusfüh-
rendem) Sand (Deckschicht oder Sandstein) über (grusführendem) Schluffsand bis Sandlehm 
(Sandstein)  
 
Die hydrologische Karte stellt als hydrologische Einheit Schilfsandstein dar. Hieran anschließend 
sind bergaufw ärts Lehrbergschichten zu erw arten. Es handelt sich um ein Sedimentgestein. 
Grundw asser-Leiter (/-Geringleiter), mit kluftigen Hohlräumen, sind zu erw arten5. Das Speicher-
vermögen ist somit eher als gering und die Filterw irkung als mittel zu bew erten. Der Geltungsbe-
reich w eist keine steile Hanglange über 18 % auf. Das Retentionsvermögen des Bodens bei Nie-
derschlagsereignissen ist aufgrund der Bodenart (schw ach) lehmiger Sand und der Entstehung V 
(Verw itterungsböden) somit als mittel (bis hoch) einzuschätzen. 
Das Rückhaltevermögen für Schw ermetalle kann aufgrund der vorliegenden Bodenart und deren 
Entstehung als gering eingeschätzt w erden6. Um Einträge von Schadstoff- und Schw ermetallen in 
den Boden und somit in das Grundw asser, zu vermeiden sind entsprechende Hinw eise und Fest-
setzungen vorgesehen. So sind die Verw endung unbeschichteter Metalleindeckungen unzulässig 
und es sind versickerungsfähige Beläge für die Freif lächen zu verw enden. 
 
Die potentielle natürliche Vegetation ist im südlichen Bereich des Geltungsbereiches ein „Zitter-
grasseggen-Stieleichen-Hainbuchenw ald im Komplex mit Hainmieren-Schw arzerlen-Auenw ald“ 
und im nördlichen Bereich ein „(Bergseggen-)Hainsimsen- mit Übergängen zum Waldmeister-
Buchenw ald; örtlich mit Waldlabkraut-Traubeneichen-Hainbuchenw ald“7.  
 
Es liegen keine Moorböden vor bzw . es sind ähnlich spezielle Bodenausprägungen nicht bekannt. 
Aufgrund der Ackerzahl, die zw ischen 20 und 40 liegt, ist das Standortpotential vom Boden gemäß 
„Methoden zur Bew ertung natürlicher Bodenfunktionen“ in „Das Schutzgut Boden in der Planung“, 
als hoch einzustufen8. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden ist in der Ge-
samtbetrachtung unter Berücksichtigung der fachlich korrekten Durchführung der Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen als mittel zu w erten.  
Die Bew ertung stützt sich auf folgende Begründung: Da die Fläche nicht an anderer Stelle durch 
Entsiegelung ausgleichbar ist und eine dauerhafte Beeinträchtigung erfolgt, w erden externe Aus-
gleichsflächen durch Festsetzung aufgew ertet und deren Funktionsfähigkeit dauerhaft gesichert. 
Weiterhin ist der Versiegelungsgrad durch die GRZ und auf das nutzungsbedingte Mindestmaß 
begrenzt. Somit sind auch geeignete Vermeidungsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes fest-
gesetzt. 
  

                                                 
5 Umweltatlas Bayern, Geologie, LFU, Datenabfrage vom 07.05.2019 
6 Das Schutzgut Boden in der Planung, Bayerisches Geologisches Landesamt und LFU, 2003, S. 31, S. 43, 
S. 49 
7 FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 07.05.2019 
8 Das Schutzgut Boden in der Planung, Bayerisches Geologisches Landesamt und LFU, 2003, S. 38/39  
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2.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Während der Bauphase w ird der Wasserkreislauf w ie folgt verändert: Der Oberflächenabfluss er-
höht sich durch die Entfernung der Vegetation und der beginnenden Verdichtung und Versiegelung 
des Bodens. Das Grundw asser ist w ährend und durch die Bauarbeiten durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik vor Verschmutzung und Beeinträchti-
gung zu schützen. Ein entsprechender Hinw eis ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Betriebsphase  
 
Innerhalb oder angrenzend an den Änderungsbereich ist kein Gew ässer vorhanden, w elches 
durch die Maßnahme beeinträchtigt w ird. Die Ebrach liegt südlich und ist ca. 400 m vom Geltungs-
bereich entfernt. Entlang der Ebrach befinden sich hochw ertige Feuchtbiotope, Teiche und kleine 
Seen. Aufgrund der bestehenden Zerschneidung durch die St 2260 und der zw ischenliegenden 
bestehenden Ortsbebauung ist nicht mit einer Beeinträchtigung der Gew ässer und deren Lebens-
räumen durch das Vorhaben zu rechnen. Die Beurteilung beruht auf der Annahme, dass kein mit 
Schadstoffen belastetes Wasser versickert und so in den natürlichen Wasserkreislauf gelangt. 
Entsprechende Festsetzungen bzw . Hinw eise zur Vermeidung sind im Bebauungsplan enthalten. 
So ist die Verw endung unbeschichteter Metalleindeckungen unzulässig und es sind versickerungs-
fähige Beläge für die Freif lächen zu verw enden. 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes w ird berücksichtigt, dass möglichst viel unver-
schmutztes Wasser zurück in den natürlichen Wasserkreislauf gelangt und nach w ie vor zum Er-
halt des ökologischen Gleichgew ichtes beiträgt. Dies w ird über die Planung eines Regenrückhalte-
beckens erzielt und über eine entsprechende Festsetzung zum Umgang mit sauberem Oberflä-
chenw asser. Zusätzlich w erden Grünflächen mit Bepflanzung festgesetzt, die ebenfalls einen gro-
ßen Beitrag zum natürlichen Wasserkreislauf leisten. Da die Erw eiterungsfläche des Baugebietes 
mit seinen ca. 3,2 ha nicht sehr groß bemessen ist, können so erhebliche Beeinträchtigungen ver-
mieden w erden. 
Trinkw asser- oder Heilquellenschutzgebiete befinden sich nicht innerhalb oder in der Nähe des 
Baugebietes.  
 
Wirkungsgefüge 
 
Das Schutzgut Wasser steht in enger ökologisch-funktionaler Verbindung mit den anderen Schutz-
gütern, insbesondere dem Schutzgut Luft und Klima. Die Erhöhung des Oberflächenabflusses und 
die Verringerung der Grundw asserneubildung und Verdunstung führen zu kleinklimatischen Ver-
änderungen. Um diesen zu begegnen, sind Minimierungsmaßnahmen für den Umgang mit anfal-
lendem Oberflächenw asser vorgesehen (s.o.).  
 
Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 
 
Wasser ist eine w ichtige Lebensgrundlage für alle Lebew esen. Auch in Zukunft muss dieses Gut in 
sauberer Form verfügbar sein. Durch einen umw eltbew ussten Umgang mit sauberem Dach- und 
Oberflächenw asser, durch die Vermeidung der Grundw asserverschmutzung sow ie die Entsorgung 
des Schmutzw assers durch das Ortsnetz und die fachgerechte Wiederaufbereitung dessen in der 
gemeindeeigenen Kläranlage ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Wasser ist in der Gesamtbe-
trachtung unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festzusetzenden Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen sow ie die Berücksichtigung der Hinw eise als gering zu w erten.  
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2.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima, Luftqualität, sowie den Klimawan-

del 

 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Baubedingt ist mit Staubemissionen zu rechnen (Staubemissionen treten bereits zeitw eise durch 
die landw irtschaftliche Nutzung auf). In der Luft können dann w ahrscheinlich kurzzeitig höhere 
Emissionsw erte festgestellt w erden. Diese liegen im üblichen Rahmen von Bauarbeiten. Somit 
sind diese hinzunehmen. Klimatische Ausw irkungen sind aufgrund der temporären Beeinträchti-
gungen nicht zu erw arten. Der Klimaw andel w ird durch die Bauarbeiten nicht in feststellbarem Ma-
ße begünstigt.  
 
Betriebsphase  
 
Die Wohngebäude w erden, sofern nicht aufgrund der Ortsnähe die kurzen Wege zu Fuß oder Rad 
zurückgelegt w erden, in Form von PKW angefahren. Diese verursachen Treibhausgasemissionen, 
die w iederum den Klimaw andel begünstigen und die Luftqualität beeinträchtigen. Ein gew isses 
Maß an Emissionen entsteht durch die technischen Hilfs- und Fortbew egungsmittel des Menschen. 
Die zu erw artenden Treibhausgasemissionen liegen im üblichen Rahmen für Allgemeine Wohnge-
biete. Es sind dort keine Einrichtungen oder Anlagen vorgesehen, die erhebliche Mengen an 
Treibhausgasen emittieren. Über das Normalmaß, der vorgesehenen Nutzung, hinaus sind somit 
keine Beeinträchtigungen zu erw arten. 
 
Lokal können bedingt durch Schattenw urf, geringfügige Abschw ächung der Luftströmung und Er-
w ärmungen durch Gebäude kleinklimatische Veränderungen auftreten. Erhebliche Ausw irkungen 
sind aufgrund der geringen Flächengröße und der grünordnerischen Maßnahmen, w ie z.B. Baum-
pflanzungen und Freihalten eines Grünzuges im Grabenbereich, nicht zu erw arten.  
 
Die Wohnbauflächen liegen an einem südlich geneigten Hang der von dem bestehenden Wohn-
baugebiet bis zu dem nördlich angrenzenden Flurw eg, über eine Strecke von ca. 100 m, um etw a 
4 m ansteigt. Die Wohnbauflächen ziehen sich nach Ausführung bis an diesen nördlichen Flurw eg. 
Aufgrund der landw irtschaftlichen Nutzung handelt es sich nicht um ein charakteristisches Kaltluf-
tentstehungsgebiet, aus dem ein Luftaustausch zw ingend erforderlich ist und erhebliche Beein-
trächtigungen bei Beschneidung hervorgerufen w erden.  
 
Die Luftaustauschbahn zw ischen dem nördlich gelegenen Wald über den Graben in die bestehen-
den und neuen Wohnbauflächen w ird durch Festsetzung einer Grünfläche nicht beeinträchtigt.  
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der überörtlichen Klimasituation ist hinsichtlich der o.g. Punkte 
nicht zu erw arten. 
 
Wirkungsgefüge 
 
Das Schutzgut Luft und Klima ist entscheidend für die Gesundheit der Lebew esen. Auch ist es 
entscheidend, das Gleichgew icht des Wasserkreislaufes durch übermäßige Temperaturerhöhun-
gen nicht zu stören. Möglichen Temperaturerhöhungen und kleinklimatischen Veränderungen w ird 
durch entsprechende grünordnerische Festsetzungen und öffentliche Grünbereiche begegnet. Es 
sind somit geringe bis mittlere Beeinträchtigungen zu erw arten, die sich aufgrund des Grades der 
Versiegelung und der Verw endung künstlicher Materialien nicht gänzlich vermeiden lassen. 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Luft und Klima ist in der Gesamt-
betrachtung unter Berücksichtigung von minimierenden Festsetzungen auf Bebauungsplanebene 
als gering zu w erten.  
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2.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
In der Bauphase kann es kurzfristig zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kommen. Dies 
lässt sich nicht vermeiden und ist aufgrund der absehbaren Dauer hinzunehmen. Die baubedingte 
Zerstörung der vorhandenen Habitatstrukturen beeinträchtigt die biologische Vielfalt nicht in erheb-
lichem Maße, da die monotonen Strukturen keinen relevanten ökologischen Wert aufw eisen. 
 
Betriebsphase  
 
Das Plangebiet ist durch intensive Ackernutzung geprägt. Alle Teilf lächen des Plangebietes sind 
infolge der Abschätzung der gemeinsamen Betrachtung der betroffenen Schutzgüter in der Be-
gründung zur Grünordnung der Kategorie I „Gebiete mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild“ zuzuordnen. 
 
Die Wohnbaufläche liegt innerhalb des Naturparkes Steigerw ald, w ie die gesamte Ortslage des 
Ortes Geiselw ind. 
Ein verträglicher Übergang von den Wohnbauflächen zur Landschaft w ird durch eine dichte Ein-
grünung sichergestellt, die aus autochthonen Strauch- und Baumpflanzungen besteht. Das in die-
sem Flurbereich bisher sehr ausgeräumte Ortsrandbild w ird durch die Anpflanzung typisch heimi-
sche Gehölze abw echslungsreicher und erhöht gleichzeitig auch die biologische Vielfalt. 
Weitere Vermeidungsmaßnahmen w erden durch die Festsetzung städtebaulicher Gestaltungsvor-
gaben im Bebauungsplan erreicht. So w erden für die Wohnbauerw eiterungsbereiche maximal zu-
lässige Gebäudehöhen festgesetzt, um eine verträgliche Einbindung der baulichen Strukturen zur 
Feldflur hin zu schaffen. Diese w urden vom Vorentw urf zum Entw urf hin für den nordöstlichen Be-
reich WA 2 nochmals reduziert, sodass hier nur eine maximale Wandhöhe von 12,0 m und eine 
maximale Firsthöhe von 15,0 m für die Grundstücke mit potenzieller Mehrfamilienhausbebauung 
zulässig sind. Alle restlichen Bauflächen sind in ihrer Höhenentw icklung entsprechend der beste-
henden Wohnbebauung des Bereiches „Langäcker“ geregelt. Der dörf liche Wohngebietscharakter 
w ird so gew ahrt und gleichzeitig eine Anbindung der bestehenden nordöstlichen Ortsbebauung 
erreicht, sodass insgesamt das Landschaftsbild und die Ortsansicht davon profitieren. 
Im Süden grenzt die w ohnbauliche Erw eiterungsfläche an das bereits bestehende Wohnbaugebiet 
an.  
Im Osten und Nordosten schließen die gew erblichen Bauflächen und Sonderbauflächen Erholung 
jew eils mit entsprechender Bebauung an. Im Südosten bestehen die Sportanlagen des TSV Gei-
selw ind sow ie die Schulbebauung. Als Abrundung binden die Erw eiterungsflächen diese Sied-
lungsbereiche besser in die Landschaft ein.  
 
In nördlicher Richtung ist w ie bereits erw ähnt die Eingrünung als Vermeidungsmaßnahmen vorge-
sehen, da der Geltungsbereich von den höher gelegenen Bereichen des Flur- und Wanderw eges, 
die nördlich der Wohnbauerw eiterungsfläche liegen, einsehbar ist. 
Aus südlicher Richtung besteht keine Einsehbarkeit. Hier ist das Landschaftsbild durch die Bunde-
sautobahn und die vorgelagerte Ortsbebauung von Geiselw ind vorbelastet.  
 
Die biologische Vielfalt, ist aufgrund der monotonen Habitatausstattung der vorkommenden Pflan-
zenarten als gering zu Werten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind, auch unter Berücksichtigung 
der Verw endung von artenreichem und autochthonem Saat- und Pflanzgut, nicht zu erw arten. 
 
Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 
 
Das Landschaftsbild ist ein charakteristisches Merkmal und prägt den Menschen und dessen Hei-
mat. Im Sinne zukünftiger Generationen ist mit dem Landschaftsbild verantw ortungsvoll umzuge-
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hen. Damit sich die Erw eiterungsfläche nach Bebauung in das vorhandene Landschafts- und Orts-
bild stimmig einfügt, sind oben genannte Festsetzungen im Bebauungsplan eingearbeitet. Die bio-
logische Vielfalt w ird durch die Verw endung artenreicher Saatgutmischungen und Pflanzen, ge-
genüber dem jetzigen Zustand durch die Ansaat einer einzigen Ackerfrucht je Feld, deutlich erhöht.  
 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Viel-
falt ist in der Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der oben angeführten Vermeidungsmaß-
nahmen, als gering zu w erten.  
 
 
2.2.6 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

 
Natura 2000-Gebiete liegen nicht in unmittelbarer Nähe des Plangebietes. Auch innerhalb der 
Marktgemeinde Geiselw ind sind keine europäischen Schutzgebiete vorhanden. Beeinträchtigun-
gen in der Bau- und Betriebsphase des neuen Wohngebietes sind auf dieses Schutzgut nicht zu 
erw arten.  
 
Bew ertung 
 
Negative Ausw irkungen auf Natura 2000-Gebiete gibt es nicht.  
 
 
2.2.7 Umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit 

 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Während der Bauzeit können Staub-, Lärm- und andere kurzzeitige Beeinträchtigungen auftreten.  
 
Über die bestehende östlich angrenzende Friedrichstraße und dann nach ca. 350 m Richtung 
Westen abzw eigend verläuft ein Fernw anderw eg. Dieser ist der Zubringer zum Steigerw ald-
Panoramaw eg (Geiselw ind). 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wanderer ist nicht zu erw arten, da der Wanderw eg verstärkt 
am Wochenende frequentiert sein dürfte, w enn die Bauarbeiten vermutlich ruhen w erden. Außer-
dem treten bereits durch die landw irtschaftliche Nutzung, die östlich angrenzenden gew erblichen 
Nutzungen, die nordöstlich befindliche Sondergebietsnutzung und die direkt südöstlich angrenzen-
den Sportanlagen w eitere temporäre Störungen auf. 
 
Betriebsphase  
 
Aufgrund des geringfügig steigenden Verkehrsaufkommens und des vorhandenen Bürgersteiges 
ist durch das Wohngebiet keine Beeinträchtigung der Wanderer oder Radfahrer, die gemeinsam 
die Haupterschließungsstraße Friedrichstraße nutzen, zu erw arten. Betriebsbedingte Lärmimmis-
sionen durch ein Wohngebiet können auftreten, die allerdings als allgemein typisch hinzunehmen 
sind. Außerdem sind diese im Vergleich zu der bestehenden landw irtschaftlichen Nutzung, den 
östlich angrenzenden gew erblichen Nutzungen, der nordöstlich befindlichen Sondergebietsnutzung 
und den direkt südöstlich angrenzenden Sportanlagen und der anschließenden Schulnutzungen, 
als untergeordnet einzustufen. Insgesamt ist die Beeinträchtigung für die Wanderer und Radfahrer 
als gering zu bew erten. Die geplante Ausw eisungsfläche ist für die Erholung der Bevölkerung von 
untergeordneter Bedeutung, da die Fläche intensiv landw irtschaftlich genutzt w ird und gew erbliche 
und die sonstigen oben genannten Bauflächen direkt angrenzen. 
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Durch das neue Wohngebiet rückt die bebaute Fläche w eiter nach Norden und somit näher an 
gew erbliche Nutzungen und die Sondergebietsnutzung heran. Es liegt ein immissionsschutzrecht-
liches Gutachten (Anlage 4 zum Bebauungsplan) vor. Die darin ermittelten Schallschutzmaßnah-
men sind als Festsetzung unter Punkt E Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen im Bebau-
ungsplan aufgenommen, um Beeinträchtigungen zu vermeiden.  
 
Auch für die bestehenden Betriebe und deren Mitarbeiter sind durch die Erw eiterung der Wohn-
baufläche keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erw arten. 
 
Weitere bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen können durch Emissionen auf das Schutz-
gut Mensch und Gesundheit entstehen. Diese w erden in folgendem Kapitel berücksichtigt. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit ist in 
der Gesamtbetrachtung als gering zu w erten.  
 
 
2.2.8 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern 
 
Art und Menge von Schadstoff-Emissionen 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Während der Bauphase können erhöhte Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr auftreten. 
Diese liegen im üblichen Rahmen von Bauarbeiten. Somit sind diese hinzunehmen. 
 
Betriebsphase 
 
Durch den Betrieb von Wohnbauflächen gemäß § 4 BauNVO 1990 ist generell nicht mit der Emis-
sion von Schadstoffen zu rechnen.  
Schadstoffe dürfen generell nicht in die Umw elt eingetragen w erden. Ein erhöhtes Risiko kann im 
Bereich von Wohnbauflächen, auch unter Berücksichtigung der Festsetzung, dass unbeschichtete 
Metalleindeckungen unzulässig sind und versickerungsfähige Beläge nur auf Freif lächen ohne 
KFZ-Bew egungen ausgeführt w erden sollen, ausgeschlossen w erden.  
 
Bew ertung 
 
Das Risiko, erhebliche Schadstoffemissionen durch das Vorhaben in die Umw elt einzutragen, ist in 
der Gesamtbetrachtung als gering (bis mittel) zu w erten.  
 
 
Art und Menge von Lärm-Emissionen 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Durch den Bau ist temporär mit Lärmemissionen zu rechnen. Dies ist als typisch für ein Baugebiet 
bzw . für eine Erw eiterung hinzunehmen. 
 
Betriebsphase  
 
Im Umfeld der geplanten Ausw eisung sind bereits Gew erbe- und Sondergebietsnutzungen ange-
siedelt, sow ie Sportvereinsanlagen. Durch das neue Wohnbaugebiet w erden, unter Berücksichti-
gung der Festsetzungen von nötigen Schutzmaßnahmen im Bebauungsplan, keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf die Umgebung bzw . auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit erw artet.  
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Auf die südlich in direktem Anschluss gelegene Wohnbebauung des Marktes Geiselw ind w erden 
keine Beeinträchtigungen erw artet. Ebenso w erden gegenüber den östlich, nordöstlich und südöst-
lich gelegenen Nutzungen keine Einschränkungen erw artet. 
 
Für die Erw eiterungsfläche sind Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan unter Punkt E ent-
sprechend den Ergebnissen des erstellten Schallgutachtens (Anlage 4 zum Bebauungsplan) fest-
gesetzt. 
Die Lärmimmissionen von der vorbeiführenden Bundesautobahn A3 sind im o.g. Schallgutachten 
für die Erw eiterungsfläche berücksichtigt w orden. 
 
Zeitw eilig können Lärm- und andere landw irtschaftlich bedingte Emissionen / Immissionen auftre-
ten, die auf das Plangebiet einw irken. Diese haben keine erheblichen Beeinträchtigungen der zu-
künftigen Nutzungen des Allgemeinen Wohnbaugebietes zur Folge und sind für die Lage zur freien 
Landschaft als typisch hinzunehmen. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lärmemissionen ist aufgrund der Lage der Erw eite-
rungsfläche und unter Berücksichtigung der Festsetzung von den Lärmschutzmaßnahmen im Be-
bauungsplan auf Grundlage des Schallgutachtens als gering zu w erten. 
 
 
Art und Menge von Erschütterungen 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Baubedingt ist temporär mit mäßigen Erschütterungen zu rechnen. Dies ist als typisch für ein Bau-
gebiet hinzunehmen. 
 
Betriebsphase  
 
Durch den Betrieb des Allgemeinen Wohngebietes können keine relevanten Erschütterungen ent-
stehen. Auch negative Ausw irkungen auf die bestehenden Siedlungsteile Geiselw inds sind nicht zu 
erw arten. Erschütterungen aus den umliegenden Betrieben oder dem Freizeitpark Geiselw ind auf 
die Wohngebietserw eiterung sind ebenso nicht zu erw arten, da solche bisher nicht bekannt sind. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Erschütterungen ist als gering zu w erten. 
 
 
Art und Menge von Licht-Emissionen 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Es sind, auch w ährend der Bauzeit, insektenfreundliche Lampen und Leuchtkörper zu verw enden 
und eine Abstrahlung nach oben zu vermeiden. Durch diese Vermeidungsmaßnahme sind Beein-
trächtigungen ausgeschlossen. 
 
Betriebsphase  
 
Da innerhalb der Wohnbaufläche von einer nächtlichen Beleuchtung der öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen ausgegangen w erden muss, führt dies zu einer gew issen Lichtemission. Diese w ird 
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aufgrund der Verw endung insektenfreundlicher Lampen und Leuchtkörper ohne Abstrahlung nach 
oben möglichst gering und verträglich gehalten. 
 
Im bestehenden Wohnbaugebiet sind keine Beleuchtungseinrichtungen bekannt, die eine relevan-
te Beeinträchtigung für die geplante Erw eiterung erzeugen. 
Durch die zusätzliche Beleuchtung, unter Einhaltung o.g. Kriterien, ist eine erhebliche Beeinträch-
tigung nicht anzunehmen.  
Als Beleuchtung umliegender Anlagen sind die östlich gelegenen Sportanlagen des TSV Geisel-
w ind und die des w estlich gelegenen Bereiches des Freizeitparkes Geiselw ind zu nennen. Diesbe-
zügliche Beeinträchtigungen sind bisher für das direkt anschließende Wohnbaugebiet Langäcker 
nicht bekannt. Das neue Baugebiet w ird dicht eingegrünt, w as einen zusätzlichen Schutz bietet. 
Durch o.g. Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen ist keine erhebliche Beeinträchtigung der 
bestehenden Wohnbebauung, Betriebe und des Verkehrs der in w eiter Entfernung vorbeiführen-
den St 2260 und der Bundesautobahn A3 zu erw arten. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lichtemissionen ist unter Berücksichtigung der Ver-
meidungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der Vorbelastung in der Gesamtbetrachtung als 
gering zu w erten. 
 
 
Art und Menge von Wärme- und Strahlungs-Emissionen 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
In der Bauphase treten keine Strahlungsemissionen auf. Mit der Entw icklung elektromagnetischer 
Felder ist nicht zu rechnen. Eine erhebliche Wärmeentw icklung entsteht durch die Bauarbeiten 
nicht.  
 
Betriebsphase  
 
Im Bereich der umgebenden Bebauung sind keine Anlagen oder Einrichtungen bekannt, die ent-
sprechende Strahlungen oder elektromagnetische Felder erzeugen könnten.  
Geringfügige Reflexionen sind durch die Zulässigkeit von Sonnenkollektoren und Photovoltaikan-
lagen möglich. 
Eine Zulässigkeit solcher Anlagen ist aus Sicht der Nachhaltigkeit zu begrüßen und daher im Be-
bauungsplan zulässig. Gleichzeitig sind, insbesondere aus Gründen des Artenschutzes, die Ver-
w endung spiegelnder und glänzender Materialien (ausgenommen o.g. Anlagen) als unzulässig 
erklärt. 
 
Durch die geplante w ohnbauliche Nutzung der Erw eiterungsfläche ist nicht mit der Entstehung von 
elektromagnetischen Feldern, Strahlungen oder Wärmeentw icklungen zu rechnen.  
 
Im w eiteren Umfeld der geplanten Bebauung sind keine bestehenden Anlagen oder Einrichtungen 
bekannt, die eine erhebliche Beeinträchtigung der geplanten Nutzung erzeugen könnten. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Wärme, Strahlung bzw . Reflexionen ist als gering zu 
w erten. 
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Art und Menge von sonstigen Belästigungen 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Durch die Bauarbeiten können zeitw eilig Staub- und Geruchsemissionen auftreten. Diese sind als 
typisch hinzunehmen. 
 
Betriebsphase  
 
Durch die Bew irtschaftung der angrenzenden landw irtschaftlichen Flächen ist von einer zeitw eili-
gen Beeinträchtigung durch Staub- und Geruchsemissionen, letztere in Folge von Düngung und 
Spritzmitteln zu rechnen. Diese treten jedoch zeitlich beschränkt auf und sind für ein Baugebiet im 
Übergang zur freien Landschaft als allgemein typisch hinzunehmen. Es ist eine dichte Eingrünung 
vorgesehen, die das Baugebiet größtenteils gegenüber den landw irtschaftlichen Flächen ab-
schirmt.  
Daher sind diese Beeinträchtigungen als geringfügig zu w erten und somit zu dulden.  
Ansonsten sind im näheren Umfeld der geplanten Bebauung keine Anlagen oder Einrichtungen 
bekannt, die Emissionen in erheblichem Umfang erzeugen könnten.  
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch sonstige Belästigungen z.B. durch Staub und Ge-
ruch, ist unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen als gering zu w erten. 
 
 
Art und Menge erzeugter Abfälle und Abwässer, Beseitigung, Verwertung 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Während der Bauphase kommt es zu Erdaushub und baubedingt anfallenden Materialresten. Die-
se sind entsprechend den gängigen Vorschriften w iedereinzubauen oder fachgerecht zu entsor-
gen. 
 
Bereits in der Bauphase fällt Schmutzw asser an, das in den vorhandenen Schmutzw asserkanal 
einzuleiten ist. Das Schmutzw asser gelangt über das Ortsnetz zur gemeindeeigenen, zentralen 
Kläranlage Geiselw inds, w o das Wasser gemäß den Regeln der Technik gereinigt und w iederauf-
bereitet w ird.  
 
Betriebsphase  
 
In der Betriebsphase des Wohnbaugebietes ist das Schmutzw asser in den Schmutzw asserkanal 
einzuleiten. Das Baugebiet ist im Trennsystem zu entw ässern. 
 
Die Müllentsorgung erfolgt über das Entsorgungsunternehmen des Landkreises Kitzingen, das im 
Markt Geiselw ind tätig ist.  
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehende Friedrichstraße und nur sekundär über 
das bereits erschlossene Allgemeine Wohngebiet. Diese Anbindung ist ausreichend dimensioniert 
und ermöglicht die Befahrung mit Müllfahrzeugen und Rettungsfahrzeugen. 
Durch das neue Wohnbaugebiet erhöht sich auch die Menge der Abfälle, die aber voraussichtlich 
im üblichen Rahmen der vorgesehenen Nutzung liegen w ird. Die Art der Abfälle entspricht den 
bereits im bestehenden Wohngebiet anfallenden Abfällen. Die Beseitigung und Verw ertung der 
Abfälle erfolgt nach Abholung durch den Landkreis Kitzingen auf Grundlage des geltenden Abfall-
rechts. Sondernutzungen, die Abfälle in hohem Maße oder Sondermüll verursachen, sind nicht 
vorgesehen. Ggf. anfallender Sondermüll ist entsprechend den geltenden Vorschriften und Gesetz-
ten zu entsorgen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind somit nicht zu erw arten.  
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Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch die Art und Menge erzeugter Abfälle und Abw ässer 
ist, unter Berücksichtigung der o.g. Festsetzung / des o.g. Hinw eises, und aufgrund der fachge-
rechten Entsorgung, als gering zu w erten. 
 
 
2.2.9 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Während der Bauphase f inden Erdarbeiten statt. Hierbei können prinzipiell Kulturgüter gefunden 
w erden.  
 
Zum Schutz etw aiger gefundener Kulturgüter ist in den Bebauungsplan folgende Nachrichtliche 
Übernahme aufgenommen: 
Funde von Bodenaltertümern gemäß Art. 8 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (BayDSchG), sind unver-
züglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
anzuzeigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind gemäß Art. 8 Abs. 2 
BayDSchG unverändert zu belassen. 
 
Innerhalb und im angrenzenden Bereich der geplanten Bebauung sind keine Bau- oder Boden-
denkmale bekannt. Sichtbeziehungen zu Baudenkmalen w erden nicht beeinträchtigt. 
Während der Bauzeit ist somit sehr w ahrscheinlich nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. 
 
Betriebsphase  
 
Der Betrieb des Wohnbaugebietes führt nicht zur Beeinträchtigung von Kulturgütern, w enn sich 
jedermann an o.g. nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan hält. 
 
Bew ertung 
 
Die Erheblichkeit der Ausw irkungen auf vorhandene Kulturgüter ist unter Berücksichtigung der 
festgesetzten nachrichtlichen Übernahme als gering zu w erten. 
 
 
2.2.10 Nutzung erneuerbarer Energien, sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Es w ird davon ausgegangen, dass eine Versorgung mit Energie, sow ohl w ährend der Bauzeit als 
auch in der Betriebsphase, durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz problemlos er-
folgen kann. 
 
Betriebsphase  
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung von oder durch energieerzeugende Anlagen, technischen Ein-
richtungen oder Leitungen sind nicht bekannt - geringfügige Reflektionen sind hinzunehmen. 
Der Betrieb von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen ist aus Gründen der Nachhaltigkeit 
ausdrücklich zulässig. Die Nutzung erneuerbarer Energien w ird entsprechend der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) i.V.m. dem Energieeinspargesetz (EnEG) als bautechnischer Standard vo-
rausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Nutzer (Verw endung von LED-Beleuchtung, Ein-
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satz neuer Haushaltsgeräte und -maschinen) die Gebäude nach dem heutigen Stand der Technik 
betreiben und somit möglichst sparsam und eff izient Energie nutzen. 
 
Bew ertung 
 
Die Nutzung erneuerbarer Energien ist vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu begrüßen. Die 
Erheblichkeit der Ausw irkungen ist als gering zu w erten. 
 
 
2.2.11 Risiken z.B. durch Unfälle und Katastrophen 

 
Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 
 
Während der Bauphase ist natürlicherw eise die Unfallgefahr als höher einzustufen. Dass durch 
eine Baustelle zur Errichtung eines Wohnhauses eine Katastrophe ausgelöst w ird, ist beim Bau 
nach heutigem Stand der Technik nicht zu erw arten.  
 
Betriebsphase  
 
Die Art und der Umfang von Unfällen oder Katastrophen sind nicht vorhersehbar. Es ist davon 
auszugehen, dass Ausw irkungen innerhalb w ohnbaulicher Flächen nicht erheblich höher sein dürf-
ten als auf rein landw irtschaftlich genutzten Flächen. 
Es besteht kein Risiko über das übliche Maß hinaus, da innerhalb des Plangebietes keine beson-
deren Schutzgüter betroffen sind oder ein Bereich mit bekannten Umw eltgefahren vorliegt.  
 
Bew ertung 
 
Das Wort „Katastrophe“ impliziert eine gew isse Erheblichkeit. Eine Bew ertung erfolgt auf oben 
dargestellten Sachverhalten. Insgesamt kann von einer geringen Erheblichkeit bei Eintreten eines 
Unfalls oder einer Katastrophe ausgegangen w erden. 
Die Bew ertung stützt sich auf folgende Begründung: Die natürliche Ausstattung des Gebietes ist 
nicht als hochw ertig einzustufen. Im Katastrophenfall ist hingegen immer mit einer gew issen Er-
heblichkeit zu rechnen. Die Erheblichkeit, die durch ein Wohnbaugebiet ausgelöst w ird ist geringer 
als beispielsw eise die, die durch ein Gew erbegebiet zu erw arten ist. In Summe dürfte der Scha-
densfall somit geringe Beeinträchtigungen für die Umw elt zur Folge haben. 
 
 
2.2.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

 
In der Bau- als auch in der Betriebsphase dürfen keine unzulässigen Stoffe sow ie gesetzlich ver-
botene Stoffe und Techniken verw endet w erden. Weiterhin müssen erforderliche Auflagen und 
Maßnahmen bei der Verw endung von Gefahrenstoffen eingehalten w erden. Negative Ausw irkun-
gen auf den Umw eltzustand sind bei Berücksichtigung dieser allgemeingültigen Vorschriften nicht 
zu erw arten. 
 
Bew ertung 
 
Die Bew ertung der Erheblichkeit der eingesetzten Techniken und Stoffe w ird allgemein gehalten, 
da nicht bekannt ist, w elche Techniken und Stoffe für den Bau der Wohnhäuser genau Anw endung 
f inden. Grundsätzlich w ird davon ausgegangen, dass die Verw endung gesetzlich zulässiger Tech-
niken und Stoffe nur eine geringe Erheblichkeit hervorrufen. Der Einsatz besonderer Techniken 
und Stoffe ist nicht bekannt. 
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2.2.13 Darstellung von Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen  

 (Wasser-, Abfall-, Emissionsschutzrecht) 
 
Der Markt Geiselw ind besitzt keinen Landschaftsplan.  
 
Es ist nicht bekannt, dass w eitere noch nicht genannte, sonstige Pläne existieren, die den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes betreffen. Grundsätzlich w ird dies bei der Beteiligung der Be-
hörden und Trägern öffentlicher Belange geprüft. Sollten diesbezüglich keine w eiteren Anregungen 
eingehen, w ird davon ausgegangen, dass keine entsprechenden Beeinträchtigungen durch und für 
die geplante Bebauung entstehen.  
 
Die Planung verstößt nicht gegen die übergeordneten Umw eltschutzziele des Regionalplanes und 
des Landesentw icklungsprogramms.  
 
Der Flächennutzungsplan w ird im Parallelverfahren entsprechend der vorgesehenen Nutzung ge-
ändert. Somit entw ickelt sich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan. 
 
 
2.2.14 Kumulierung von Vorhaben benachbarter Plangebiete  

(Umweltprobleme, spezielle Umweltrelevanz, Nutzung natürlicher Ressourcen) 
 
Der Markt Geiselw ind plant die Ausw eisung der Erw eiterung von bestehenden Wohnbauflächen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen auf das geplante Wohnbaugebiet sind nicht zu erw arten. Geringfü-
gige Reflexionen können auftreten. Ebenso sind Schallschutzmaßnahmen aufgrund der Bunde-
sautobahn A 3 erforderlich.  
 
Planungen für w eitere Wohnbauflächenflächen innerhalb des Marktes Geiselw ind sind nicht be-
kannt. 2019 erfolgte die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes mit entsprechendem Bebau-
ungsplan im Bereich der Gemarkung Füttersee für die Erw eiterung von gew erblichen Bauflächen, 
die die Ansiedlung der Europazentrale eines Sportartikelherstellers in Geiselw ind ermöglicht. Mit 
der ruhenden 14. Flächennutzungsplanänderung und dem zugehörigen Bebauungsplan sollte die 
Nutzung Erneuerbarer Energien in Form einer Freifeldphotovoltaikanlage gefördert w erden. Diese 
Fläche liegt auch auf Gemarkung Füttersee. Dieses Verfahren ruht. 
 
Kumulierungen mit Ausw irkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete sind aufgrund deren 
Entfernung nicht gegeben. 
 
Das an das geplante Wohnbaugebiet südlich angrenzende Wohngebiet ist erschlossen und größ-
tenteils bebaut. 
Die Erw eiterung führt sehr w ahrscheinlich mit dem benachbarten Wohnbaugebiet zusammen be-
trachtet, nicht zu erheblichen umw eltbezogenen Beeinträchtigungen.  
Auch sind von der Planung keine Gebiete mit spezieller Umw eltrelevanz betroffen.  
 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG w erden vermieden oder ausgeglichen.  
 
 
2.2.15 Wechselw irkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Es ist nicht zu erw arten, dass sich durch die Wechselw irkungen der einzelnen Belange des Um-
w eltschutzes von den überw iegend als gering bis mittel bew erteten Beeinträchtigungen, derart 
summieren, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Schutzgutes kommen w ird. Dies gilt 
sofern entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungs-
plan festgesetzt w erden. 
 
Somit sind negative Wechselw irkungen unter den Belangen des Umw eltschutzes auszuschließen. 



Seite 27 von 36 
 
 

 
 
Markt Geiselwind, Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Langäcker II“, Umweltbericht E 

 
 

2.3 Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

(Geplante Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen) 

 
Nachteilige Umw eltausw irkungen können durch geeignete Festsetzungen und Hinw eise im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung, also eines Bebauungsplanes vermieden, verhindert bzw . 
ausgeglichen w erden: 
 
Zeichnerische Festsetzungen 
 

• Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO 1990, m. W. v. 13.05.2017) 
(Schutzgut: Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit, Unfälle und Katastrophen) 
(Wirkung: Nutzungsbeschränkung) 

• Grundflächenzahl 0,4 maximal zulässig 
(Schutzgut: Boden, Wasser) 
(Wirkung: Begrenzung des Versiegelungsgrades) 

• Maximal zulässige Firsthöhe  
(Schutzgut: Landschaft) 
(Wirkung: Vermeidung Ortsbild unverträglicher Baukörper) 

• Maximal zulässige Wandhöhe  
(Schutzgut: Landschaft) 
(Wirkung: Vermeidung Ortsbild unverträglicher Baukörper) 

• Offene Bauw eise 
(Schutzgut: Landschaft, Klima und Luft) 
(Wirkung: Schaffung von Luftzirkulationsbahnen, lockeres Ortsbild) 

• Öffentliche und private Grünflächen 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Lebensraum, Durchgrünung, Erhalt von Freif lächen, Retentionsraum, Erhalt na-
türlicher Funktionen) 

• Anpflanzung von Heckenstrukturen 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Lebensraum, Durchgrünung, Erhalt natürlicher Funktionen) 

• Anpflanzung von Laubbäumen 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Lebensraum, Durchgrünung, Erhalt natürlicher Funktionen) 

• Naturnahes Regenrückhaltebecken 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologische Viel-
falt) 
(Wirkung: Lebensraum, Retentionsraum, Erhalt natürlicher Funktionen) 

• Ausgleichsfläche 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Lebensraum, Durchgrünung, Erhalt von Freif lächen, Retentionsraum, Erhalt na-
türlicher Funktionen, Aufw ertung von Lebensraum) 

  



Seite 28 von 36 
 
 

 
 
Markt Geiselwind, Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Langäcker II“, Umweltbericht E 

 
Textliche Festsetzungen 
 

• Höhe und Höheneinstellung der Gebäude 
(Schutzgut: Landschaft) 
(Wirkung: Vermeidung Ortsbild unverträglicher Baukörper) 

• Unzulässige Anlagen 
(Schutzgut: Tiere, Boden, Wasser, Landschaft und biologische Vielfalt, Schadstoffe) 
(Wirkung: Freihalte von öffentlichen Freif lächen, Vermeidung schädlicher Einträge, Vermei-
dung Ortsbild unverträglicher Bauten) 

• Oberflächenw asser 
(Schutzgut: Wasser, Klima und Luft) 
(Wirkung: Retention, Verdunstung, Versickerung) 

• Geländeveränderungen 
(Schutzgut: Boden) 
(Wirkung: Begrenzung der Zerstörung natürlicher Bodenstrukturen) 

• Gebäudegestaltung 
(Schutzgut: Tiere, Landschaft) 
(Wirkung: Vermeidung von störenden oder Ortsbild unverträglichen Bauteilen/Farben) 

• Dacheindeckung 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt, Schadstoffe) 
(Wirkung: Vermeidung von störenden oder Ortsbild unverträglichen Bauteilen, Vermeidung 
von Einträgen; Dachbegründung, Sonnenkollektoren und Photovoltaik als nachhaltige 
Maßnahmen)  

• Dachgauben 
(Schutzgut: Landschaft) 
(Wirkung: Vermeidung von störenden oder Ortsbild unverträglichen Bauteilen) 

• Anbauten und Nebenanlagen 
(Schutzgut: Boden, Landschaft) 
(Wirkung: Vermeidung von störenden oder Ortsbild unverträglichen Bauten/Bauteilen) 

• Einfriedungen 
(Schutzgut: Landschaft) 
(Wirkung: Vermeidung von störender oder Ortsbild unverträglicher Grenzgestaltung) 
 
Grünordnerische Festsetzungen 
 

• Die festgesetzten privaten und öffentlichen Grünflächen sind von Überbauung und Versie-
gelung freizuhalten. 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Lebensraum, Durchgrünung, Erhalt von Freif lächen, Retentionsraum, Erhalt na-
türlicher Funktionen) 

• Baumpflanzungen 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Lebensraum, Durchgrünung, Erhalt natürlicher Funktionen) 

• Eingrünung 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt, Mensch) 
(Wirkung: Lebensraum, Durchgrünung, Erhalt natürlicher Funktionen) 

• Artenreiche, autochthone Pflanzen / Ansaaten 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Landschaft und biologische Vielfalt) 
(Wirkung: Erhöhung der Vielfalt, Erhalt und Förderung heimischer Arten, Vermeidung gene-
tischer Durchmischung) 
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• Verzicht auf reine Steinschüttungen 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Lebensraum, Förderung des Grünvolumens, Verringerung der Aufheizung, Erhalt 
natürlicher Funktionen, Förderung eines lebendigen Ortsbildes) 

• Pflege der Ansaatf lächen 
(Schutzgut: Tiere, biologische Vielfalt) 
(Wirkung: Erhalt von Lebensstätten zu entw icklungsrelevanten Zeitpunkten, insbesondere 
von Insekten und Vögeln) 
 
Grünordnerische Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 

• A1 Fl.Nr. 62 der Gemarkung Holzberndorf: Blühflächen o. Ackerbrache, Extensivgrünland 
(Schutzgut: Tiere, biologische Vielfalt) 
(Wirkung: Erhalt von Lebensstätten zu entw icklungsrelevanten Zeitpunkten, insbesondere 
von Insekten und Vögeln) 

• A2 Teilf läche Fl.Nr. 286/2, Gemarkung Gräfenneuses: Waldumbau 
(Schutzgut: Pflanzen, Boden, Wasser, Tiere, biologische Vielfalt, Landschaft) 
(Wirkung: Aufbau eines Mehrgenerationen–Mischw aldes, der durch eine gesunde, arten-
reiche Mischung die Herausforderungen des Klimaw andels und der Temperaturerhöhung 
besser standhält. Besonders durch einen hohen Laubbaumanteil trägt dies zur Stabilisie-
rung des Wasserhaushaltes, der Artenvielfalt und der ökologischen Gesamtsituation bei.) 
 
Artenschutzrechtliche Festsetzungen 
 

• Baufeldbeschränkung 
(Schutzgut: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und biologi-
sche Vielfalt) 
(Wirkung: Verringerung der Versiegelung, Schutz von Lebensstätten außerhalb des Polar-
gebietes) 

• Beseitigung der Vegetation 
(Schutzgut: Tiere) 
(Wirkung: Einhaltung der Schutzzeiten, Vermeidung von Störungen oder Zerstörung von 
Lebensstätten w ährend der Brut- und Aufzuchtszeit, Vermeidung des Tötungsverbotes) 

• Bauliche Vermeidungsmaßnahme 
(Schutzgut: Tiere) 
(Wirkung: Vermeidung von Störw irkungen) 
 
Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen 
 

 Auf allen Grundstücken im Plangebiet ist an den Außenflächen der geplanten Gebäude in 
West-, Ost- und Südrichtung ein resultierendes Mindestschalldämmmaß R`w,res von 32 dB 
einzuhalten. 

 Fenster zur Belüftung von Schlafräumen sind in nördlicher Richtung anzuordnen. Alternativ 
ist eine fensterunabhängige Gebäudelüftung vorzusehen. 
 
Nachrichtliche Übernahme 
 

• Bodendenkmale / archäologische Funde 
(Schutzgut: Kulturgüter und sonstige Sachgüter) 
(Wirkung: Vermeidung der Zerstörung von Kulturgütern und sonstigen Sachgütern) 

• Oberbodenabtrag 
(Schutzgut: Boden) 
(Wirkung: Schutz des Oberbodens) 
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Hinweise 
• Hang- und Schichtenw asser 

(Schutzgut: Wasser) 
(Wirkung: Vermeidung der Vermischung und Ableitung mit/als Schmutzw asser) 

• Landw irtschaftliche Immissionen 
(Schutzgut: Mensch) 
(Wirkung: Hinw eis auf landw irtschaftliche Emissionen) 

• Grundw asserschutz 
(Schutzgut: Wasser) 
(Wirkung: Erhalt sauberen Grundw assers) 

• Rückhaltung 
(Schutzgut: Wasser) 
(Wirkung: Wiederverw endung und Wiedereinbringen sauberen Wassers in den natürlichen 
Wasserkreislauf) 

• Baumpflanzungen 
(Schutzgut: Mensch, Pflanzen) 

• Belagsw ahl auf privaten Grundstücken (in Bereichen ohne KFZ-Bew egungen) 
(Schutzgut: Wasser, Schadstoffe) 
(Wirkung: Wiederverw endung und Wiedereinbringen sauberen Wassers in den natürlichen 
Wasserkreislauf, Schutz vor Einträgen) 

• Verbot verbotener Stoffe oder Techniken 
(Schutzgut: Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser) 
 
 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Zuge des Planungsprozesses des Bebauungsplanes „Langäcker II“ w urden verschiedene 
Standorte für die Ausw eisung der notw endigen Flächen für die Erw eiterung von Wohnbauflächen 
überdacht.  
 
Der Markt Geiselw ind hat vor der Beschlussfassung zur Änderung des vorbereitenden Bauleitpla-
nes, der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Langäcker II“ all seine bestehenden Flächenpotenziale im Gemarkungsbereich betrachtet, um die 
Nutzung bestehender Flächen mit Baurecht auszuschöpfen. 
Für die benötigte w ohnbauliche Nutzung konnten in keinem Ortsteil von Geiselw ind Grundstücke 
erw orben oder auch nur die mögliche Bereitstellung für eine w ohnbauliche Nutzung vertraglich 
gesichert w erden.  
- Es w urden die schon im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen, für die noch kein Bebau-
ungsplan bzw . Baurecht besteht auf ihre Eignung für die angedachte w ohnbauliche Nutzung be-
trachtet. Ausreichende Potenziale w urden nicht gefunden. 
- Die unbebauten Wohnbauflächen, für die Baurecht besteht, können seit vielen Jahren trotz immer 
w ieder erfolgender Abfrage durch die Verw altung, nicht mobilisiert w erden. 
- Baulücken oder Brachen im unbeplanten Innenbereich stehen nicht zur Verfügung. Ebenso keine 
geeigneten Konversionsflächen. 
- Die Möglichkeit der Nutzung leerstehender oder untergenutzter Gebäude besteht nicht. 
Ein Interesse der Eigentümer an einer Nachverdichtung bzw . die Möglichkeit der Nachverdichtung 
bereits bebauter Flächen ist nicht vorhanden. 
 
Nach dem von der Verw altung des Marktes Geiselw ind geführten Kataster über Leerstände und 
nicht bebaute Grundstücke, für die Baurecht besteht, ist w eder vor dem Aufstellungs- und Ände-
rungsbeschluss am 12.11.2018, noch danach im Juli 2019 sow ie bis zum März 2020 eine Verän-
derung der Bestandssituation eingetreten.  
 
Dies gilt insbesondere für den Ortsteil Geiselw ind, der sich von allen w eiteren Ortsteilen des Mark-
tes am besten für die gezielte Entw icklung der benötigten Wohnbaunutzungen eignet. Als Sitz der 
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Verw altung, der w esentlichen Einrichtungen und der w ichtigen Versorgungsinfrastruktur, liegt der 
Ortsteil in fußläufiger und radfahrtechnischer Nähe zum Inno Park Geiselw ind und ist zudem am 
besten an das Fernstraßennetz angebunden, ohne w eitere Ortsteile durchfahren zu müssen. 
Die Infrastrukturelle Erschließung ist hier am vorteilhaftesten, w ie auch die Möglichkeit einer orts-
planerischen Entw icklung der kurzen Wege. 
 
Im Eigentum des Marktes Geiselw ind sind keine Baugrundstücke mehr vorhanden. Im Eigentum 
von Privatpersonen befinden sich noch 25 Grundstücke. Davon liegen alle im Bereich eines Be-
bauungsplanes. Drei Grundstücke befinden sich in einem Dorfgebiet gem. § 5 BauNVO, die restli-
chen in einem Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO. Diese potenziellen Ressourcen konn-
ten trotz mehrfacher Bemühungen der Verw altung seit vielen Jahren nicht aktiviert w erden. Den-
noch w ird der Markt Geiselw ind w eiterhin versuchen mittelfristig zumindest einen Teil der Eigen-
tümer zu einem diesbezüglichen Umdenken zu bew egen. Langfristiges Ziel ist es im Zuge des 
Generationenw echsels einen w eiteren Teil dieser Grundstücke dem Markt zugänglich zu machen. 
 
Das geplante Wohngebiet grenzt direkt an die rechtskräftig ausgew iesenen südlich liegenden Bau-
flächen an. Alle anderen an die bestehenden Wohnbauflächen angrenzenden Acker- oder Grün-
landflächen liegen entw eder innerhalb des Landschaftsschutzgebietes im Naturpark Steigerw ald 
oder nicht in direktem Zusammenhang mit w ohnbaulich genutzten Flächen bzw . zu w eit vom Orts-
kern für eine fuß- und radläufig vertretbare Entfernung. 
 
Ein Grund, der für die Wahl dieses Standortes spricht, ist die Lage in Anbindung an das bestehen-
de Wohnbaugebiet „Langäcker“ mit den vorhandenen Strukturen. Auf die Neuanlage verkehrlicher 
Erschließungsstraßen kann teilw eise verzichtet w erden, sodass der Flächenverbrauch so gering 
w ie möglich ist. Weiterhin w ird der geplante Geltungsbereich nicht von Schutzgebieten, die das 
Schutzgut Natur und Landschaft oder das Schutzgut Wasser betreffen, überlagert.  
 
Innerhalb des Marktes Geiselw ind gibt es keine frei verfügbaren Wohnbauflächen. Nachverdich-
tungen sind in dem benötigten Umfang für diese Nutzung nicht möglich. Konversionsflächen sind 
im Markt Geiselw ind für die vorgesehene Nutzung ebenfalls nicht vorhanden. Daher ist die Aus-
w eisung dieses Wohngebiet erforderlich. 
 
Bei den geplanten Flächen w ill der Markt Geiselw ind die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
schaffen, um ein neues Wohngebiet zu ermöglichen. Da sich der Markt Geiselw ind zum Ziel ge-
setzt hat, Wohnbauflächen bedarfsorientiert auszuw eisen, sieht sich der Markt in der Pflicht, die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Langäcker II“ durchzuführen und diesen zur Rechtskraft zu 
führen. 
 

2.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) 

Die Thematik Unfälle und Katastrophen, w urde bereits in Kapitel 2.2.11 angesprochen. Hier w urde 
ermittelt, dass w ahrscheinlich eine geringe Beeinträchtigung im Schadensfall vorliegen w ird und 
das Risiko, dass es zum Schadensfall kommen w ird nicht erheblich ist. 
Die Einschätzung berücksichtigt alle im Bebauungsplan zulässigen Vorhaben. Das größte Risiko 
und die Gefahr des größten Schadenfalls innerhalb eines Wohngebietes gehen von Heizöltanks, 
Kfz und Gasleitungen aus. Hierbei können schädliche Stoffe in die Umw elt gelangen und Boden 
und Wasser kontaminieren. Bereiche von Umw eltgefahren oder Schutzgebiete liegen bekannter-
maßen nicht innerhalb des Geltungsbereiches, sodass die Erheblichkeit nicht als hoch eingestuft 
w ird.  
 
Eine erhebliche Anfälligkeit für schw ere Unfälle und Katastrophen ist nicht anzunehmen. 
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3. Zusätzliche Angaben 
 

3.1 Hinweise auf technische Verfahren, Schwierigkeiten und fehlende Erkenntnisse 

Besondere technische Verfahren w urden nicht zur Erstellung des Umw eltberichts angew andt.  
 
Das Vorkommen von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Auch die historischen Hintergründe lassen 
dort nicht auf das Vorkommen von Kampfmitteln schließen9. Somit ist kein Anlass gegeben eine 
genauere Untersuchung durchzuführen. 
 
Ein Vorkommen von Altlasten im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes ist im ABuDIS nicht 
vermerkt.10 Sollten Hinw eise aufkommen, die Altlasten innerhalb der Erw eiterungsflächen vermu-
ten lassen, ist diesem Verdacht nachzugehen. 
 
Die beschriebenen Wirkungen zu den einzelnen Festsetzungen, Hinw eisen und nachrichtlichen 
Übernahmen sind aufgrund der vielfältigen Wechselw irkungen der Schutzgüter untereinander, 
nicht als abschließend zu betrachten.  
 
Es w ird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Hierauf können neben dem Wohnen w eitere Nut-
zungen im Rahmen des § 4 BauNVO entstehen. Einige haben stärkere negative Ausw irkungen als 
andere. Für den Einzelfall kann an dieser Stelle keine Bew ertung vorgenommen w erden. 
 
Da der Bebauungsplan nur die rechtliche Grundlage für die Umsetzung von Bauvorhaben und de-
ren Betrieb darstellt, ist grundsätzlich allein durch die Aufstellung nicht von negativen Ausw irkun-
gen oder erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. Diese treten erst bei der Umsetzung der 
Planungen als konkrete Baumaßnahmen und dem Betrieb des Vorhabens ein.  
 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Sollte ein Monitoring erforderlich w erden, ist dessen Art, Umfang und zeitlicher Rahmen mit den 
zuständigen Fachbehörden festzulegen. 
 
  

                                                 
9 Besprechung Markt Geiselwind, 17.01.2019 
10 ABuDIS 2.5, Datenabfrage (für Geiselwind), vom 30.04.2019 
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4. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Der Markt Geiselw ind plant die Ausw eisung zusätzlicher Wohnbauflächen gemäß § 4 BauNVO 
1990 auf aktuell intensiv landw irtschaftlich genutzter Fläche. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Langäcker II“  hat eine Größe von ca. 3,2 ha. 
 
Geringe Beeinträchtigungen, teilw eise auch nur temporär, entstehen für jedes Schutzgut, da in den 
ursprünglichen / natürlichen Zustand zunächst durch Bautätigkeiten und anschließend durch den 
Betrieb eingegriffen w ird. 
 
Mittlere Beeinträchtigungen sind für folgende Schutzgüter zu erw arten: 
 
Durch den Bau und Betrieb des Allgemeinen Wohngebietes ist davon auszugehen, dass dauerhaft 
Lebensraum, auch von geschützten Arten zerstört w ird. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die Wohnbauten und die damit einhergehende Ver-
siegelung das Grünvolumen gegenüber der ackerbaulichen Anbausituation zurückgehen w ird. Dies 
bedingt negative Wechselw irkungen mit anderen Schutzgütern.  
In der Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung entsprechender Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen ist die Betroffenheit des Schutzgutes Tiere und Pflanzen mit mittlerer Erheb-
lichkeit zu bew erten. 
 
Eingriffe entstehen durch Baumaßnahmen nach Rechtskraft des Bebauungsplanes in das 
Schutzgut Fläche und Boden. Durch die Versiegelung im Zuge der baulichen Maßnahmen ist 
eine Beeinträchtigung der Bodenfunktion zu erw arten, da diese an anderer Stelle nicht f lächig 
durch Entsiegelung ausgeglichen w erden kann. Es w erden durch die Darstellung einer externen 
Ausgleichsfläche und w eiteren Vermeidungsmaßnahmen, die sich begünstigend auf das Schutzgut 
Boden ausw irken, erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  
Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden ist in der Ge-
samtbetrachtung unter Berücksichtigung der fachlich korrekten Durchführung der Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen als mittel zu w erten.  
 
Markt Geiselw ind, 

 
 
_____________________________________                
                      Nickel 
               1. Bürgermeister 
 
 
Würzburg,  03.04.2020 
   
 
Bearbeitung:  Röser / Ro. 
 
Prüfung: Roppel / Hennlich 
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 Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik 
bei Gebäuden, Energieeinsparverordnung – EnEV, vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die 
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1789) geändert 
w orden ist 
 

Leitfaden Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Bayerisches Staatsministerium für Landesent-
w icklung und Umw eltfragen (StMLU), Januar 2013 
 
Leitfaden zur Umw eltprüfung in der Bauleitplanung - "Umw eltbericht in der Praxis", Oberste Bau-
behörde im Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Februar 2007 
 
Rechtsverordnungen: 

 Gefahrenstoffverordnung, GefStoffV, om 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), die 
zuletzt durch Artikel 148 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert w or-
den ist 

 
Regionalplan, nichtamtliche Lesefassung, vom 23.12.2016 
Regionalplan, Region Würzburg (2), dritte Verordnung zur Änderung des Regionalplans (Anhang 
zur Anlage zu § 1 der Dritten Verordnung zur Änderung des Regionalplans vom 28.11.2007 - Da-
tum des In-Kraft-Tretens 15.04.2008) 
 
Wirksamer Flächennutzungsplan vom 20.09.1979, der am 31.01.1980 teilgenehmigt w urde, mit 
den w irksamen Änderungen: 

 1. Änderung in der Fassung vom 02.06.1980, genehmigt am 13.10.1980 
 2. Änderung in der Fassung vom 10.11.1989, genehmigt am 21.10.1991 
 3. Änderung in der Fassung vom 15.01.1998, genehmigt am 25.11.1998 
 4. Änderung in der Fassung vom 16.02.2003, genehmigt am 21.05.2003 
 5. Änderung in der Fassung vom 24.05.2004, genehmigt am 09.09.2004 
 6. Änderung in der Fassung vom 24.04.2006, genehmigt am 24.05.2006 
 7. Änderung in der Fassung vom 20.01.2011, genehmigt am 11.04.2011 
 8. Änderung in der Fassung vom 08.09.2014, genehmigt am 17.10.2014 
 9. Änderung in der Fassung vom 29.10.2012, genehmigt am 26.11.2012 
 10. Änderung, Verfahren ruht lt. Gemeinderatsbeschluss vom 18.03.2013 
 11. Änderung in der Fassung vom 29.07.2013, genehmigt am 07.10.2013 
 12. Änderung in der Fassung vom 13.02.2017, genehmigt am 17.03.2017 
 13. Änderung in der Fassung vom 03.06.2019, genehmigt am 13.09.2019 
 14. Änderung in der Fassung vom 05.11.2018, ruht 
 15. Änderung in der Fassung vom 11.03.2019, noch im Verfahren 
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